
Anlage 31.1 
zu § 2 Absatz 2 Nummer 4 und § 2 Absatz 3 Nummer 1 

Voraussetzungen für eine Anzeige anstelle einer Genehmigung 
für den Bereich „Wasseraufbereitung, Kühlsysteme, Dampferzeugung“ 

(Anhang 31 der Abwasserverordnung) 

1. Indirekteinleitungen aus Abwasserbehandlungsanlagen mit bestimmten 
Anforderungen an Bauart, Errichtung, Betrieb und Überwachung 

Indirekteinleitungen von mindestens 10 m³ je Woche Abwasser aus Anlagen zur 

Aufbereitung des Kreislaufwassers von Schwimm- und Badebecken bedürfen 

anstelle einer Genehmigung nur einer Anzeige, wenn die Verminderung der 

Belastung des Kreislaufwassers durch halogenorganische Verbindungen 

a) durch einen Festbettadsorber erfolgt und die beim Rückspülen des Adsorbers in 

das Abwasser gelangenden Feststoffe zurückgehalten werden oder  

b) durch suspendierte Adsorbentien (zum Beispiel Aktivkohle) erfolgt und das 

Abwasser vor der Ableitung zur Rückhaltung der Adsorbentien filtriert wird. 

2. Anzeige der Indirekteinleitung 

Für die Anzeige ist der als Anlage 31.2 beigefügte Vordruck zu verwenden. 

Indirekteinleitungen von weniger als 10 m³ je Woche sind vom Anwendungsbereich 

des Anhanges 31 der Abwasserverordnung nicht erfasst und bedürfen damit auch 

keiner Anzeige. 

Vorhandene Indirekteinleitungen von Abwasser aus Anlagen zur Aufbereitung von 

Schwimm- oder Badebeckenwasser (Kreislaufwasser), die vor dem 1. August 2002 

rechtmäßig in Betrieb waren oder mit deren Bau zu diesem Zeitpunkt rechtmäßig 

begonnen worden ist, bedürfen keiner Anzeige, solange keine wesentliche 

Änderung der Indirekteinleitung erfolgt. Wesentliche Änderungen der 

Indirekteinleitung sind unverzüglich anzuzeigen. 

Wesentliche Änderungen in diesem Sinne sind Veränderungen am Schwimmbad, 

insbesondere anlagen- oder verfahrenstechnische Änderungen bei der 

Aufbereitung des Kreislaufwassers und/oder bei der Abwasserbehandlung, sofern 

damit Änderungen der Abwassermengen und/oder -qualitäten 

(Abwasserinhaltsstoffe) verbunden sind. In Zweifelsfällen ist diese Frage 
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gemeinsam mit der für die Gewässeraufsicht zuständigen Wasserbehörde zu 

klären. 

3. Besondere Verpflichtungen der Indirekteinleiterin oder des Indirekteinleiters 

Die Indirekteinleiterin oder der Indirekteinleiter hat sich zu verpflichten,  

a) das Datum der Inbetriebnahme der angezeigten Indirekteinleitung der für die 

Gewässeraufsicht zuständigen Wasserbehörde unverzüglich schriftlich 

mitzuteilen, sofern es sich um eine neue Indirekteinleitung handelt,  

b) eine bestehende Indirekteinleitung,  

aa) die vor dem 1. August 2002 rechtmäßig in Betrieb war oder mit deren Bau 

zu diesem Zeitpunkt rechtmäßig begonnen worden ist, nach wesentlicher 

Änderung oder  

bb) die nicht vor dem 1. August 2002 rechtmäßig in Betrieb war oder mit deren 

Bau zu diesem Zeitpunkt nicht rechtmäßig begonnen worden ist,  

c) unverzüglich durch eine sachverständige Stelle nach § 6 erstmals überprüfen 

zu lassen, 

d) wenn erkennbar wird, dass die Voraussetzungen für eine Anzeige nicht mehr 

eingehalten werden können,  

aa) unverzüglich einen Genehmigungsantrag zu stellen, wenn die 

Indirekteinleitung weiterhin betrieben werden soll oder  

bb) der für die Gewässeraufsicht zuständigen Wasserbehörde die Einstellung 

der Indirekteinleitung schriftlich mitzuteilen, wenn die Indirekteinleitung nicht 

mehr betrieben werden soll, 

e) der für die Gewässeraufsicht zuständigen Wasserbehörde eine Einstellung der 

Indirekteinleitung schriftlich mitzuteilen. 
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